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* Alle Preise zzgl. 19 % MwSt. und nur für gewerbliche Kunden. Mindesthöhe = 50 mm bei Farbanzeigen. Mindesthöhe = 15 mm bei Schwarz-Weiß-Anzeigen.
Belegung Mitteilungsblatt Korb über den Verlag möglich (Preise auf Anfrage).

GesAmTAUFl AGe:  ca. 58.533 Ex.

1)  Die Verteilung erfolgt an nahezu alle in Wohngebieten liegende erreichbare Haushalte im jeweiligen Verteilungsgebiet. Davon ausgenommen sind Werbeverweigerer sowie nicht oder nur schwer zugängliche Haushalte.

mitteilungsblatt erscheint 
in der Regel

AZ-
schluss Verbreitungsgebiet verbreitete 

Aufl age
mm-Preis
schwarz*

mm-Preis
farbig (4c)*

's Blättle
Weinstadt

mittwochs
montags, 
17.00 Uhr

WeinsTAdT + AichWAld
(Beutelsbach, Endersbach, Großheppach, Strümpfelbach, 
Schnait) sowie Aichwald (Schanbach, Aichelberg, Aichschieß, 
Krummhardt und Lobenrot)

ca. 17.427 Ex. 1,40 € 2,04 €

Aichwald 
Aktuell

mittwochs
montags, 
16.00 Uhr

AichWAld 
(Aichelberg, Aichschieß, Krummhardt, Lobenrot, Schanbach)

ca. 3.932 Ex. 0,87 € 1,40 €

Mitteilungsblatt 
Kernen

mittwochs
montags, 
17.00 Uhr

KeRnen im RemsTAl 
(Rommelshausen und Stetten)

ca. 8.198 Ex. 1,01 € 1,63 €

Ortsnachrichten 
Beinstein

mittwochs
montags, 
16.00 Uhr BeinsTein ca. 2.226 Ex. 0,65 € 1,23 €

Mitteilungsblatt 
Remshalden

donnerstags
dienstags, 
12.00 Uhr

RemshAlden 
(Buoch, Geradstetten, Grunbach, Hebsack, Rohrbronn)

ca. 7.399 Ex. 1,05 € 1,52 €

Mitteilungsblatt
Schwaikheim

donnerstags
dienstags
12.00 Uhr schWAiKheim ca. 5.013 Ex. 0,99 € 1,52 €

Rudersberg
„Der Büttel“

donnerstags
dienstags
12.00 Uhr RUdeRsBeRG ca. 5.340 Ex. 1,10 € 1,65 €

Amtsblatt 
Berglen

donnerstags
dienstags, 
12.00 Uhr

BeRGlen
(Bretzenacker, Hößlinswart, Ödernhardt, Öschelbronn, 
Oppelsbohm, Reichenbach, Rettersburg, Steinach, 
Vorderweißbuch)

ca. 3.065 Ex. 1,02 € 1,57 €

Mitteilungsblatt
Korb

mittwochs
montags, 
17.00 Uhr KORB ca. 5.700 Ex. 1,06 € 1,59 €

VeR
BReiTUnGs
GeBieT

PReise

GesAmT-
AUFlAGe: 
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ORTSNACHRICHTEN

Stadt Waiblingen

Mitteilungsblatt der

Ortschaftsverwaltung
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11. Juli 2018

Termine
Veranstaltungen

Sport
Sa, 14.07.2018, 18.00 Uhr

Sommerfest 

TB Abteilung Tennis

Tennishaus Beinstein

So, 15.07.2018

Schwäbischer Albverein

Tageswanderung

 

 

 

 

 

- liche Einladung 
zum Familiengottesdienst 

Irgendwie Anders 

am Sonntag, den 15. Juli 2018, 

um 10.00 Uhr in der Ev. Kirche Beinstein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es freuen sich die Kinder des evangelischen Kindergarten Arche 

Noah und der Posaunenchor auf Ihr Kommen. 
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Es freuen sich die Kinder des evangelischen Kindergarten Arche 

Noah und der Posaunenchor auf Ihr Kommen. 

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00 Uhr · Sa. 9.00 – 13.00 Uhr · Mi.-Nachmittag geschlossen

Königsbräu Halbe

Retro im Style  
im 20 x 0,5 Ltr. Kasten

zum Aktionspreis 13.49 €
 

zzgl. Pfand 

Königsbräu Spezial  

im 20 x 0,5 Ltr. Kasten

zum Aktionspreis 12.49 €
 

zzgl. Pfand

Königsbräu Edelpils

im 20 x 0,33 Ltr. Kasten

zum Aktionspreis 11.99 €
 

zzgl. Pfand
Wolfgang Epp · Getränkehandel

Sandwiesenstraße 1 · 71334 Waiblingen-Beinstein

Tel. 0 71 51 / 3 19 33 · Fax 0 71 51 / 2 73 49 37

www.epp-getraenke.de

25
 Jahr

e seit 1
992
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Mit den früher selbstständigen Teilgemeinden: Bretzenacker, Hößlinswart, Ödernhardt, Öschelbronn,

Oppelsbohm, Reichenbach, Rettersburg, Steinach, Vorderweißbuch – Sitz Oppelsbohm.

Impressum
Herausgeber: 
Gemeinde Berglen
Verantwortlich fürden amtlichen Teil:  Der Bürgermeisteroder sein Stellvertreter im Amt 

Redaktion:
Bürgermeisteramt BerglenBeethovenstr. 14 – 2073663 Berglen

Tel. (0 71 95) 97 57-0 Fax -59
amtsblatt@berglen.de www.berglen.de

Verantwortlich für Herstellung, Anzeigen, Beilagen und Vertrieb: Grübel Verlags- undWerbe GmbH
Daimlerstraße 1171384 WeinstadtTel. (0 71 51) 9 92 10-0 Fax -195

berglen@gruebel.dewww.gruebel.de
Redaktionsschluss:i.d.R. Montag, 10.00 Uhr

Anzeigenschluss:i.d.R. Montag, 17.00 Uhr
Erscheinungsweise:i.d.R. wöchentlich, donnerstags

Aufl age:
2.878 Stück

In der Gemeinde Berglen werden traditionsge-
mäß Kränze zum Gedenken an die Gefallenen 
und Vermissten der beiden Weltkriege sowie aller 
anderen weltweiten Konfl ikte auf verschiedenen 
Friedhöfen niedergelegt.
Es wird zu folgenden Gedenkfeiern eingeladen:
Am Volkstrauertag, dem 19.11.2017, fi ndet 
die diesjährige Gemeindefeier in Hößlinswart 
um 14.00 Uhr auf dem Friedhof statt. Anspra-

che durch Bürgermeister Friedrich, Umrahmung 
durch den Posaunenchor Steinach-Kottweil so-
wie Herrn Pfarrer Kettling.
Am Totensonntag, dem 26.11.2017, wird in 
Rettersburg um 14.00 Uhr unter Mitwirkung der 
Chorgemeinschaft Eintracht Rettersburg und Sän-
gerlust Steinach die örtliche Gedenkfeier zur Erin-
nerung an die Verstorbenen abgehalten. Die An-
sprache erfolgt durch Frau Gemeinderätin Jooß.

Einladungzu den Totengedenkfeiern

Werfen Sie doch mal einen Blick

auf unsere Homepage

www.berglen.deDonnerstag,
16. November 2017Jahrgang 48

46

Mit den früher selbstständigen Teilgemeinden: Bretzenacker, Hößlinswart, Ödernhardt, Öschelbronn,

Oppelsbohm, Reichenbach, Rettersburg, Steinach, Vorderweißbuch – Sitz Oppelsbohm.
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11. Juli 2018
Irgendwie
Irgendwie Anders
Irgendwie Anders
Irgendwie

Inhalt
Seite 3
Bereitschaftsdienste

Irgendwie

am Sonntag, den 15. Juli 2018,

 10.00 Uhr in der Ev. Kirche Beinstein.

Donnerstag,

46

Bereitschaftsdienste
um 10.00 Uhr in der Ev. Kirche Beinstein.

Impressum

Herausgeber:  

Gemeinde Aichwald

Verantwortlich für 

den amtlichen Teil:   

Bürgermeister Nicolas Fink

Redaktion: 

Bürgermeisteramt Aichwald 

Stefanie Haase 

Seestraße 8 

73773 Aichwald 

Telefon 0711/36909-37 

Telefax 0711/36909-18 

E-Mail: info@aichwald.de 

Internet: www.aichwald.de

Verantwortlich für 

Herstellung, Anzeigen 

und Vertrieb:  

Grübel Verlags- und 

Werbe GmbH 

Daimlerstraße 11 

71384 Weinstadt 

Tel. (0 71 51) 9 92 10-0 

Fax -195 

aichwald@dmz-weinstadt.de 

www.dmz-weinstadt.de

Redaktionsschluss: 

i.d.R. Montag, 8.00 Uhr

Anzeigenschluss: 

i.d.R. Montag, 17.00 Uhr

Erscheinungsweise: 

i.d.R. wöchentlich, mittwochs

Auflage: 

3.732 Stück

Amtsblatt der Gemeinde Aichwald mit den Ortsteilen Aichelberg, Aichschieß, Krummhardt, Lobenrot, SchanbachAICHWALD AKTUELLImmer auf der Höhe

Besuchen Sie uns auch auf 

unserer Homepage

www.aichwald.de

Mittwoch,

08. August 2018 

Jahrgang 60

KW 32

EinladungEinladung
16. November 2017Jahrgang 48

16. November 2017Jahrgang 48 EinladungEinladung
Jahrgang 48
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SCHWAIKHEIM
www.schwaikheim.de

KW 5 | 69. Jahrgang | Donnerstag, 2. Februar 2023 

Fritz-Ulrich-Weg (Bolzplatz Naturfreundehaus) Rosenstraße (Gemeindehalle)
Schönbühlstraße

Fritz-Ulrich-Weg 

(Bolzplatz Naturfreundehaus):

Der Bolzplatz am Fritz-Ulrich-Weg ist ins-

gesamt mehr als 2.500 Quadratmeter 

groß. Für den Bau eines Kinderhauses wür-

de etwa die Hälfte der Fläche benötigt.

Rosenstraße 

(Bolzplatz Gemeindehalle):

Der Bolzplatz in der Rosenstraße ist 

insgesamt 2.700 Quadratmeter groß. 

Für den Bau eines Kinderhauses würde 

etwa die Hälfte der Fläche benötigt.

Schönbühlstraße:

Die Wiese in der Schönbühlstraße ist 

insgesamt etwa 1.800 Quadratmeter 

groß.

DAS SIND DIE DREI STANDORTE

KINDER- UND JUGENDBEFRAGUNG

ZU DEN NEUEN KITA-STANDORTEN

Liebe Jugendliche und Kinder in Schwaikheim,

die Gemeinde Schwaikheim braucht dringend mehr Kinderbetreuungseinrichtungen, weil mit den Wohnsiedlun-

gen Heiße Klinge und Bismarckstraße viele Familien nach Schwaikheim ziehen. 

Drei Standorte stehen dafür zur Diskussion:

- Etwa die Hälfte des Bolzplatzes hinter dem Naturfreundehaus (Fritz-Ulrich-Straße);

- etwa die Hälfte des Bolzplatzes beim Schulsportplatz an der Gemeinschaftsschule (Rosenstraße);

- ein Grundstück in der Schönbühlstraße, ca. 30 m neben der Gefl üchtetenunterkunft.

Der Gemeinderat überlegt, welchen er nehmen soll, und muss dabei bedenken

-  wo die Familien kurze Wege haben;

-  wie gut das Kinderhaus zu erreichen ist, falls die Kinder mit dem Auto gebracht werden;

-  ob die Umgebung (Schule, Vereine, Sport, …) praktisch ist, um ein Konzept für die ganze Familie anbieten zu können;

-  ob es ein Problem wäre, wenn die Bolzplätze nur noch die Größe eines Kleinspielfeldes hätten.

UNS INTERESSIERT: WAS MEINT IHR?

Schreibt uns Eure Überlegungen bis zum 19.02.2023 unter jugendbeteiligung@schwaikheim.de oder schickt uns einen 

Brief ans Rathaus. Wenn Ihr noch nicht schreiben könnt, dürfen das gerne Eure Eltern übernehmen. Bitte gebt Euren Na-

men, Eure Adresse und Euer Alter an. Anonyme Beiträge werden nicht berücksichtigt. Über Vorschläge, wie die verblei-

benden Flächen auf den Bolzplätzen für Jungen und Mädchen attraktiv gestaltet werden können, freuen wir uns ebenfalls.

Gemeinde Schwaikheim
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71409 Schwaikheim
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AICHWALD AKTUELL

Kooperationspartner

Waiblingen
Beinstein

Mitteilungsblatt

SCHWAIKHEIM

KooperationspartnerKooperationspartner



TeAm*

Man Muss MIT Den rICHTIgen leuTen Zu-
saMMenarbeITen, sIe aCHTen unD MOTIVIe-
ren. DauerHaFTer erFOlg IsT nur IM TeaM 
MÖglICH.

JeTZT neU!

I M M E R  A K T U E L L 
O N L I N E  L E S E N !

* Alle Preise zzgl. 19 % MwSt. und nur für gewerbliche Kunden. Mindesthöhe = 50 mm bei Farbanzeigen. Mindesthöhe = 15 mm bei Schwarz-Weiß-Anzeigen. Alle Preise zzgl. 19 % MwSt. und nur für gewerbliche Kunden. Mindesthöhe = 50 mm bei Farbanzeigen. Mindesthöhe = 15 mm bei Schwarz-Weiß-Anzeigen.

SEIT 2023 
MAX.

AUFLAGE 
CA. 58.533

*  eRsTellen sie JeTZT ihRe PeRsÖnliche KOmBinATiOn
PROFITIEREN SIE BEI IHRER SCHALTUNG VON UNSEREN NEUEN KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN.

schalten sie Ihre anzeige in den von Ihnen gewünschten Mitteilungsblättern und 
erhalten folgende rabatte – egal für welche Kombination.

sie haben Fragen, oder wünschen ein individuelles 
angebot, dann können sie sich gerne direkt an 
unsere anzeigenabteilung wenden.

anzahl 
Mitteilungsblätter

rabaTT

2 2 %

3 3 %

4 4 %

5 5 %

6 6 %

7 7 %

8 10 %

9 20 %



sO BeRechnen 
sie ihRen 
AnZeiGenPReis 
(für gewerbliche Kunden)

2) Schwarz-Weiß mm-Preis des jeweiligen Mitteilungsblattes einfügen. 
3) 4c mm-Preis des jeweiligen Mitteilungsblattes einfügen. 

Generell gilt: 
Spaltenanzahl x Anzeigenhöhe (in mm) x mm-Preis =  Anzeigenpreis

zzgl. 19 % MwSt.

Berechnungsbeispiel (sw-Anzeige: 90 x 120 mm)

1 x 120 mm x 1,01 €2) = 121,01 €   zzgl. 19 % MwSt.

Berechnungsbeispiel (Farbanzeige: 185 x 135 mm)

2 x 135 mm x 1,63 €3)= 440,10 €   zzgl. 19 % MwSt.

inFORmATiOnen & 
Technische AnGABenAnZeiGen-

GRÖssen
BeisPiele

1 spaltig hoch
(90 x 270 mm)

1/4 seite hoch
(90 x 135 mm)

Mindestgröße (sw-anzeige)
(90 x 15 mm)

Mindestgröße (4c-anzeige)
(90 x 50 mm)

2 spaltig quer
(185 x 135 mm)

Titelseite
(155 x 200 mm)

Beispiel-Anzeige: 
185 x 135 mm (B x H)

entspricht
2-sp. x 135 mm

Beispiel-
Anzeige: 

90 x 120 mm 
(B x H)

entspricht
1-sp. x 120 mm

s/w-anzeigen: 
ab 15 mm (Mindesthöhe) in 
mm-Schritten möglich 

4c-anzeigen: 
ab 50 mm (Mindesthöhe) in 
mm-Schritten möglich

UnseR BeisPiel: miTTeilUnGsBlATT  

Titelseite



CHIFFre-anZeIge
Gerne veröffentlichen wir auch Ihre Chiffre- Anzeige. Die 
Chiffregebühr beträgt je Chiffreanzeige 7,00 €. Die Chiffre-
Antworten erhalten Sie per Post von uns zugeschickt. 
Falls Sie noch weitere Fragen haben, können Sie sich 
gerne an uns wenden.

OFFene DaTeIFOrMaTe
Der Verlag schließt die Haftung bei falscher Darstellung 
bei offenen Dateiformaten (z.B. InDesign-, QuarkXPress-, 

CorelDraw-, FreeHand- oder Word-Dateien) aus. Farbige 
Dateien im RGB-Format werden bei uns konvertiert, so 
dass wir nicht für die originalgetreue Farbwiedergabe 
garantieren können.

PlaTZIerungsWÜnsCHe
Wir versuchen, Platzierungswünsche zu berücksichti-
gen, können dies jedoch nicht garantieren. Keinesfalls 
berechtigt eine Nichteinhaltung eines Platzierungswun-
sches zur Preisminderung.

sPalTenbreITen
1-spaltig : 90 mm
2-spaltig: 185 mm (’s Blättle = 190 mm)

Farben:
Vierfarbseparation nach Euro-Skala-Standard. Schmuck-
farben (HKS, Pantone, o.ä.) werden grundsätzlich aus 
den Grundfarben CMYK aufgebaut, angenähert an den 
HKS-Standard.

inFORmATiOnen & 
Technische AnGABen ihRe 

AnsPRech-
PARTneR

sasCHa KÜFer

+49 (0) 71 51 / 9 92 10-08
kuefer@dmz-weinstadt.de

sIlKe KOrnFelD

+49 (0) 71 51 / 9 92 10-19
kornfeld@dmz-weinstadt.de

ODER SCHREIBEN SIE UNS EINE MAIL AN ANZEIGEN@DMZ-WEINSTADT.DE

MaDlen JusCHIn

+49 (0) 71 51 / 9 92 10-12
mj@dmz-weinstadt.de



inFOs
PROsPeKT-
BeilAGe

Einfach-/
Mittelfalz

Wickelfalz Kreuzfalz Altar-/
Fensterfalz

(8-seitig)

Altar-/
Fensterfalz

(6-seitig)

Zick-Zack-Falz

FAlZARTen

allgeMeInes2)

Prospekt-Beilagen müssen so beschaffen sein, 
dass sie maschinell verarbeitet werden können.
Papierqualität von mind. 80 g/m2.

grÖsse2)

Mindestformat:    DIN lang (110 x 220 mm) oder 
DIN A5 (148 x 210 mm)

Maximalformat:  DIN A3 (420 x 297 mm) auf 
DIN A4 (210 x 297 mm) gefalzt

QualITÄT / anlIeFerung2)

Prospekt-Beilagen, die stark elektrostatisch 
aufgeladen, feucht geworden sind, umgeknick-
te Ecken (Eselsohren bzw. Kanten) haben, oder 
durch zu frische Druckfarbe  zusammenkleben,  
können nicht maschinell verarbeitet werden.  
Die Anlieferung der Ware sollte im Regelfall bis 

montags bei uns im Haus eintreffen.  Eine Kenn-
zeichnung der Paletten / Kartons ist wünschens-
wert (Kunde / Verteilung / Woche).

resTMenge
Überschüssige Ware in üblichen Mengen (z.B. 
Zuschuss) wird ohne anderslautende Vorschrift 
direkt nach der Veratbeitung vernichtet.

unTerlIeFerung
Bei einer Unterlieferung der zu beilegenden Pros-
pekte, wird die entsprechende Gesamtaufl age des 
jeweiligen Mitteilungsblatt berechnet, auch wenn 
die Beilage dann nicht in allen Exemplaren beigelegt 
werden konnte.

rabaTTIerung
Grundsätzlich sind Beilagen nicht rabattierfähig.

PROsPeKT-
BeilAGen

BEILAGENBEISPIEL

Inliegend in unseren attraktiven & beliebten 
Mitteilungsblättern erreichen Sie mit Ihrer Beilage 
nahezu alle Haushalte im Verteilungsgebiet.

DIn a4 bIs 20 g: ab 85,– € +MWsT. / 1.000 sTK.

Abweichung Gewicht: Preis auf Anfrage
Abweichung Format: Preis auf Anfrage

nuTZen sIe unseren Full-serVICe
Vergünstigte Kombinations-Preise bei Druck im 
Druck- und Medienzentrum Weinstadt.

2)  Nicht Beachtung, bzw. Beilagenmängel führen zu Mehrkosten!



Ziffer 1
„Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Ver-
trag zwischen Verlag und Auftraggeber über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen 
oder anderer Werbemittel (nachfolgend insgesamt als „Anzeigen“ bezeichnet) von Werbungtrei-
benden oder sonstigen Inserenten (nachfolgend insgesamt als „Werbungtreibende“ bezeichnet) in 
einer Zeitung oder Zeitschrift zum Zweck der Verbreitung.
Ziffer 2
Ein „Abschluss“ ist ein Vertrag über die Veröffentlichung mehrerer Anzeigen unter Beachtung 
der dem Werbungtreibenden gemäß Preisliste zu gewährenden Rabatte, wobei die jeweili-
gen Veröffentlichungen auf Abruf des Auftraggebers erfolgen. Rabatte werden nicht gewährt 
für Unternehmen, deren Geschäftszweck unter anderem darin besteht, für verschiedene 
Werbungtreibende Anzeigenaufträge zu erteilen, um eine gemeinsame Rabattierung zu 
beanspruchen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen 
eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige ab-
zuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb eines Jahres nach Vertragsschluss abgerufen 
und veröffentlicht wird.
Ziffer 3
Werden einzelne oder mehrere Abrufe eines Abschlusses aus Umständen nicht erfüllt, die der 
Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechts-
pfl ichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme 
entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Der Auftraggeber hat, wenn nichts anderes 
vereinbart ist, rückwirkend Anspruch auf den seiner tatsächlichen Abnahme von Anzeigen in-
nerhalb eines Jahres entsprechenden Nachlass.
Ziffer 4 
Aufträge für Anzeigen, die nur in bestimmten Heftnummern, bestimmten Ausgaben oder an 
bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig 
beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden 
kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden 
in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.
Ziffer 5 
Anzeigen, die aufgrund ihrer Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche 
vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.
Ziffer 6 
Der Verlag behält sich vor, Anzeigen – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses 
– abzulehnen, wenn
-  deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder
-  deren Inhalt vom Deutschen Werberat in einem Beschwerdeverfahren beanstandet wurde 

oder
-  deren Veröffentlichung für den Verlag wegen des Inhalts, der Gestaltung, der Herkunft oder 

der technischen Form unzumutbar ist
-  Anzeigen, die Werbung Dritter oder für Dritteenthalten.
Aufträge für andere Werbemittel sind für den Verlag erst nach Vorlage des Musters und dessen 
Billigung bindend. Anzeigen, die Werbung Dritter oder für Dritte enthalten (Verbundwerbung), 
bedürfen in jedem Einzelfall der vorherigen schriftlichen Annahmeerklärung des Verlages. Die-
se berechtigt den Verlag zur Erhebung eines Verbundaufschlages. Die Ablehnung einer Anzeige 
oder eines anderen Werbemittels wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

Ziffer 7
Für die rechtzeitige Lieferung und die einwandfreie Beschaffenheit geeigneter Druckunterla-
gen oder anderer Werbemittel ist allein der Auftraggeber verantwortlich. Bei der Anlieferung 
von digitalen Druckunterlagen ist der Auftraggeber verpfl ichtet, ordnungsgemäße, insbeson-
dere dem Format oder den technischen Vorgaben des Verlages entsprechende Vorlagen für 
Anzeigen rechtzeitig vor Schaltungsbeginn anzuliefern. Kosten des Verlages für vom Auftrag-
geber gewünschte oder zu vertretende Änderungen der Druckvorlagen hat der Auftraggeber 
nach Aufwand zu tragen. Vereinbart ist die für den belegten Titel nach Maßgabe der Angaben 
in der Preisliste sowie in der Auftragsbestätigung übliche Beschaffenheit der Anzeigen oder 
anderen Werbemittel im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. 
Dies gilt nur für den Fall, dass der Auftraggeber die Vorgaben des Verlages zur Erstellung und 
Übermittlung von Druckunterlagen einhält.
Ziffer 8
Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückge-
sandt. Die Pfl icht zur Aufbewahrung der Druckunterlagen endet drei Monate nach der erst-
maligen Verbreitung der Anzeige.
Ziffer 9
Entspricht die Veröffentlichung der Anzeige nicht der vertraglich geschuldeten Beschaffen-
heit bzw. Leistung, so hat der Auftraggeber Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine ein-
wandfreie Ersatzanzeige bzw. Ersatzveröffentlichung des anderen Werbemittels, aber nur in 
dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige oder des anderen Werbemittels beeinträchtigt 
wurde. Der Verlag hat das Recht, eine Ersatzanzeige bzw. Ersatzveröffentlichung zu verwei-
gern, wenn
-  diese einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhältnisses 

und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem Leistungsin-
teresse des Auftraggebers steht, oder

-  diese für den Verlag nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich wäre.
Lässt der Verlag eine ihm für die Ersatzanzeige oder der Veröffentlichung des anderen Wer-
bemittels gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige/Ersatzveröf-
fentlichung erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminde-
rung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Bei unwesentlichen Mängeln der Anzeige oder 
der Veröffentlichung des anderen Werbemittels ist die Rückgängigmachung des Auftrags 
ausgeschlossen. Reklamationen bei nicht offensichtlichen Mängeln müssen binnen eines 
Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn geltend gemacht werden. Der Verlag haftet 
für sämtliche Schäden, gleich ob aus vertraglicher Pfl ichtverletzung oder aus unerlaubter Hand-
lung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen: Bei grober Fahrlässigkeit beschränkt sich die 
Haftung im kaufmännischen Verkehr auf den Ersatz des typischen vorhersehbaren Schadens; 
diese Beschränkung gilt nicht, soweit der Schaden durch gesetzliche Vertreter oder leitende 
Angestellte des Verlages verursacht wurde. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Verlag nur, 
wenn eine wesentliche Vertragspfl icht verletzt wurde. In solchen Fällen ist die Haftung auf 
den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt. Bei Ansprüchen nach dem Produkthaf-
tungsgesetz sowie bei einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit haftet der Verlag 
nach den gesetzlichen Vorschriften. Reklamationen müssen - außer bei nicht offensichtli-
chen Mängeln - innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend 
gemacht werden. Alle gegen den Verlag gerichteten Ansprüche aus vertraglicher Pfl ichtver-
letzung verjähren in einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn, sofern sie nicht auf 
vorsätzlichem Verhalten beruhen.

AllGemeine 
GeschÄFTsBedinGUnGenihRe 
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+49 (0) 71 51 / 9 92 10-0
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Ziffer 19 
Preisänderungen für erteilte Anzeigenaufträge sind gegenüber Unternehmern wirksam, 
wenn sie vom Verlag mindestens einen Monat vor Veröffentlichung der Anzeige oder des an-
deren Werbemittels angekündigt werden. Im Falle einer Preiserhöhung steht dem Auftragge-
ber ein Rücktrittsrecht zu. Das Rücktrittsrecht muss innerhalb von 14 Tagen in Textform nach 
Erhalt der Mitteilung über die Preiserhöhung ausgeübt werden.

Ziffer 20 
Wird für konzernverbundene Unternehmen eine gemeinsame Rabattierung beansprucht, ist 
der schriftliche Nachweis des Konzernstatus des Werbungtreibenden erforderlich. Konzern-
verbundene Unternehmen im Sinne dieser Bestimmung sind Unternehmen, zwischen denen 
eine kapitalmäßige Beteiligung von mindestens 50 Prozent besteht. Der Konzernstatus ist 
bei Kapitalgesellschaften durch Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers oder durch Vorlage 
des letzten Geschäftsberichtes, bei Personengesellschaften durch Vorlage eines Handels-
registerauszuges nachzuweisen. Der Nachweis muss spätestens bis zum Abschluss des In-
sertionsjahres erbracht werden. Ein späterer Nachweis kann nicht rückwirkend anerkannt 
werden. Konzernrabatte bedürfen in jedem Fall der ausdrücklichen, schriftlichen Bestäti-
gung durch den Verlag. Konzernrabatte werden nur für die Dauer der Konzernzugehörigkeit 
gewährt. Die Beendigung der Konzernzugehörigkeit ist unverzüglich anzuzeigen; mit der Be-
endigung der Konzernzugehörigkeit endet auch die Konzernrabattierung.

Ziffer 21
Der Auftraggeber gewährleistet, dass er alle zur Schaltung der Anzeige erforderlichen Rech-
te besitzt. Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche 
Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen sowie 
der zugelieferten Werbemittel. Er stellt den Verlag im Rahmen des Anzeigenauftrags von al-
len Ansprüchen Dritter frei, die wegen der Verletzung gesetzlicher Bestimmungen entstehen 
können. Ferner wird der Verlag von den Kosten zur notwendigen Rechtsverteidigung frei-
gestellt. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Verlag nach Treu und Glauben mit Informa-
tionen und Unterlagen bei der Rechtsverteidigung gegenüber Dritten zu unterstützen. Der 
Auftraggeber überträgt dem Verlag sämtliche für die Nutzung der Werbung in Print- und On-
line-Medien aller Art, einschließlich Internet, erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungs-, 
Leistungsschutz- und sonstigen Rechte, insbesondere das Recht zur Vervielfältigung, Ver-
breitung, Übertragung, Sendung, öffentliche Zugänglichmachung, Entnahme aus einer Da-
tenbank und Abruf, und zwar zeitlich und inhaltlich in dem für die Durchführung des Auf-
trags notwendigen Umfang. Vorgenannte Rechte werden in allen Fällen örtlich unbegrenzt 
übertragen.

Ziffer 22
Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Gewalt, illegalem Arbeitskampf, rechtswidriger 
Beschlagnahme, Verkehrsstörungen, allgemeiner Rohstoff- oder Energieverknappung und 
dergleichen - sowohl im Betrieb des Verlages als auch in fremden Betrieben, derer sich der 
Verlag zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient - hat der Verlag Anspruch auf volle Be-
zahlung der veröffentlichten Anzeigen, wenn das Verlagsobjekt mit 80% der im Durchschnitt 
der letzten vier Quartale verkauften oder auf andere Weise zugesicherten Auflage vom Verlag 
ausgeliefert worden ist. Bei geringeren Verlagsauslieferungen wird der Rechnungsbetrag im 
gleichen Verhältnis gekürzt, in dem die garantierte verkaufte oder zugesicherte Auflage zur 
tatsächlich ausgelieferten Auflage steht.

Ziffer 10 
Korrekturabzüge werden immer geliefert, sofern eine E-Mail Adresse oder eine Faxnummer 
vorhanden ist. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückge-
sandten Korrekturabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm bis zum 
Anzeigenschluss oder innerhalb der bei der Übersendung des Korrekturabzuges gesetzten 
Frist mitgeteilt werden.

Ziffer 11 
Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, 
tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

Ziffer 12
Die Rechnung ist innerhalb der aus den Mediadaten (für Gewerbetreibende, für Verbraucher 
oder für Agenturen) ersichtlichen Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall schriftlich 
eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeiti-
ge Zahlung werden nach den Mediadaten gewährt.

Ziffer 13 
Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden bankübliche Zinsen sowie die Einziehungskosten 
berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftra-
ges bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. 
Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag 
berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer 
Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszah-
lung des Betrages zum Anzeigenschlusstermin und von dem Ausgleich offenstehender Rech-
nungsbeträge abhängig zu machen. 

Ziffer 14
Der Verlag liefert auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Falls weitere benötigt werden, berechnet 
der Verlag je 3,00 €. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenaus-
schnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr 
beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages 
über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige. 

Ziffer 15a 
Aus einer Auflagenminderung kann - vorbehaltlich der Regelung der Ziffer 15b - nach Maßga-
be des Satzes 2 bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung 
hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden In-
sertionsjahres die Garantieauflage unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann 
ein zur Preisminderung berechtigender Mangel, wenn und soweit sie 
–  bei einer Garantieauflage bis zu 50.000 Exemplaren mindestens 20 v. H., 
–  bei einer Garantieauflage bis zu 100.000 Exemplaren mindestens 15 v. H., 
–  bei einer Garantieauflage bis zu 500.000 Exemplaren mindestens 10 v. H., 
–  bei einer Garantieauflage über 500.000 Exemplaren mindestens 5 v. H. beträgt.
Eine Auflagenminderung aus Gründen der Ziff. 22 bleibt unberücksichtigt.
Als Garantieauflage gilt die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche 
Auflage oder, wenn eine Auflage nicht genannt ist, die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeit-
schriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des vorausge-
gangenen Kalenderjahres . Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche 
ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig 
Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

Ziffer 15b 
(Sondervorschrift bei Auflagenminderungen für Titel, die heftbezogene Auflagendaten veröf-
fentlichen). Abweichend von Nummer 15a berechtigt eine Auflagenminderung bei Titeln, die 
heftbezogene Auflagendaten veröffentlichen, nur dann zu einer Preisminderung, wenn und 
soweit sie bei einer Auflage (Garantieauflage) von bis zu 500.000 Exemplaren 10 v.H. und bei 
einer Auflage (Garantieauflage) von über 500.000 Exemplaren 5 v.H. überschreitet. Eine Auf-
lagenminderung aus Gründen der Ziff. 22 bleibt unberücksichtigt. Die der Garantie zugrun-
deliegende Auflage ist die gesamte verkaufte Auflage im Sinne der Definition der IVW. Sie er-
rechnet sich für das Insertionsjahr aus dem Auflagendurchschnitt der vier Quartale vor dem 
Insertionsjahr, soweit nicht vom Verlag eine absolute Auflagenzahl als Garantie in der jewei-
ligen Preisliste angegeben wurde. Voraussetzung für einen Anspruch auf Preisminderung ist 
ein rabattfähiger Abschluss auf Basis der Mengenstaffel und für mindestens drei Ausgaben. 
Grundlage für die Berechnung der Preisminderung ist der Auftrag pro Unternehmen, soweit 
nicht bei Auftragserteilung eine Abrechnung nach Marken, die bei Auftragserteilung zu defi-
nieren sind, vereinbart wurde. Die mögliche Auflagenminderung errechnet sich als Saldo der 
Auflagenüber- und Auflagenunterschreitungen der belegten Ausgaben innerhalb des Inserti-
onsjahres. Die Rückvergütung erfolgt am Kampagnenende auf Basis des Kundennettos unter 
Berücksichtigung der bereits gewährten Agenturvergütung als Naturalgutschrift oder wenn 
dies nicht mehr möglich ist als Entgelt. Ein Anspruch auf Rückvergütung besteht nur, wenn 
die Rückvergütungssumme mindestens 2.500 Euro beträgt.

Ziffer 16
Bei Chiffreanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der 
Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Expressbrie-
fe auf Chiffreanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge 
auf Chiffreanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht 
abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu 
verpflichtet zu sein. Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht eingeräumt 
werden, die eingehenden Angebote anstelle und im erklärten Interesse des Auftraggebers zu 
öffnen. Briefe, die das zulässige Format DIN A 4 (Gewicht 500 g) überschreiten, sowie Waren, 
Bücher-, Katalogsendungen und Päckchen sind von der Weiterleitung ausgeschlossen und 
werden nicht entgegengenommen. Eine Entgegennahme und Weiterleitung kann jedoch aus-
nahmsweise für den Fall vereinbart werden, dass der Auftraggeber die dabei entstehenden 
Gebühren/Kosten übernimmt.

Ziffer 17 
Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei 
Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahn-
verfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten 
nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch 
bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber 
nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbe-
reich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.

Ziffer 18
Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und 
Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten.
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